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Die Mitglieder der Fraktion der Kommunisten und Nahe
stehenden nutzen die Tribüne des EG-Parlaments, um gegen 
politischen und ökonomischen Druck und für eine Politik im 
Interesse der Werktätigen aufzutreten. Wegen der gegen
wärtigen Mehrheitsverhältnisse im EG-Parlameht vermögen 
sie jedoch nicht, reaktionäre Entschließungen zu verhindern.

*

Das „Europäische Parlament“ ist nicht in der Lage, die in
stitutionellen Beziehungen innerhalb der EG innerhalb kur
zer Fristen umzuwälzen. In den vergangenen Jahren hat es 
kontinuierlich und beharrlich um seine eigene Aufwertung 
gekämpft, wobei ihm kleine Erfolge beschieden waren.

Der vom EG-Parlament ausgeübte „Einfluß durch Mit
wirkung“ ist natürlich schwer zu quantifizieren; er besteht 
vor allem darin, langfristig Veränderungen im politischen 
Klima der Mitgliedstaaten zu bewirken oder zu unterstüt
zen. Die größte öffentliche Wirkung erlangten in der abge
laufenen Legislaturperiode die gegen die sozialistischen Staa
ten gerichteten Aktivitäten, die von der bürgerlichen Mehr
heit im EG-Parlament durchgesetzt werden konnten.

Gegenwärtig sind keine Veränderungen absehbar, die 
eine grundlegende Wende in der Lage, den Wirkungsmög
lichkeiten und den Aktivitäten des „Europäischen Parla
ments“ für die nächste Legislaturperiode erwarten lassen.

Westberliner Kammergericht 
mißachtet Rechtsschutz 
geographischer Herkunftsangaben
Dr. JÜRGEN WOLTZ, Berlin

In allen Staaten verbürgen wettbewerbsrechtliche, strafrecht
liche, verwaltungs- und zollrechtliche Normen Rechtsschutz 
gegen irreführende Angaben über die geographische Herkunft 
von Erzeugnissen. Es existiert eine umfangreiche Gesetz
gebung für-die einzelnen Warengebiete und Herkunftsanga
ben und für die Kennzeichnung bestimmter Erzeugnisse nach 
ihrer geographischen Herkunft. International gesehen wird 
dieser Rechtsschutz durch bilaterale Abkommen der Staa
ten sowie multilateral durch die Pariser Verbandsüberein
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 
1883, das Lissaboner Abkommen über den Schutz von Ur
sprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrie
rung vom 31. Oktober 1958 und das Madrider Abkommen über 
die Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunfts
angaben auf Waren vom 14. April 1891, jeweils in den revi
dierten Fassungen, gewährleistet.

Diese umfassende rechtliche Regelung verdanken die geo
graphischen Herkunftsangaben ihrer Funktion, sowohl die 
Käufer vor Täuschungen über die Herkunft der Waren als 
auch die zur Benutzung der Herkunftsangaben berechtigten 
Warenproduzenten vor unlauterer Konkurrenz zu schützen. 
Bürgerliche Experten des gewerblichen Rechtsschutzes haben 
die Bedeutung des Schutzes geographischer Herkunftsanga
ben vor mißbräuchlicher Benutzung wiederholt unterstri
chen. Beispielsweise schreibt G. S c h r i c k e r :  „Einer die
ser Mißbräuche von Herkunftsangaben ist die anlehnende 
Bezugnahme. Besonders die weitbekannten, wohlrenommier
ten und wertvollen Herkunftsangaben und Ursprungsbezeich
nungen werden nicht selten das Opfer solcher Praktiken. Der 
nichtortsansässige und damit zur Benutzung der Herkunfts
angabe nicht legitimierte Wettbewerber geht dabei nicht so 
plump vor, seine Ware durch schlichte Usurpation der Her
kunftsangabe als vom Ort stammend zu deklarieren, son
dern er insinuiert qualitative Entsprechung, indem er zwar 
auf die andere Herkunft hinweist, sich aber doch auf Art, 
Zusammensetzung oder Qualität der Ware vom Herkunfts
ort bezieht und deren Eigenschaften für die eigene Ware in 
Anspruch nimmt.“1

Vor diesem Hintergrund verdient das rechtskräftig ge
wordene Urteil des Kammergerichts in Westberlin vom 
20. Mai 1983 — 5 U 5896/81 —2 besondere Beachtung.

Das Kammergericht sieht es nicht als Verstoß gegen § 3 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom
7. Juni 1909 (RGBl. S. 499; BGBl. III Nr. 43-1) i. d. F. vom
10. März 1975 (BGBl. I S. 685) an, wenn ein in Westberlin an
sässiger Büchsenmacher mit der Behauptung wirbt, er „fer
tige in alter Suhler Tradition wieder Waffen der Exklusiv

klasse in Handarbeit“. Daß dieser Büchsenmacher in keiner
lei Beziehungen zu der in der DDR liegenden Stadt Suhl und 
der dort ansässigen Jagdwaffenindustrie stand oder steht, war 
für das Kammergericht überhaupt keine zu prüfende Frage: 
„Erst recht muß für die Zwecke der vorliegenden Beurtei
lung als unzutreffend und unerheblich ausgeschlossen wer
den, in ,Suhler Tradition' hergestellte Gewehre dürften nicht 
genannt werden solche Jagdgewehre, die aus Teilen zusam
mengesetzt und gefertigt seien, die nicht aus Suhl bezogen 
seien.“ Denn — so das Kammergericht —: „Diese Betrach
tungsweise würde den bloßen Hinweis der Werbung des 
Beklagten auf eine Tradition (Suhler Tradition) schlechthin 
mit einem Hinweis auf die Herstellungsstätte gleichsetzen, 
was unzulässig ist. “

Die Begründung für diese Schlußfolgerung bleibt das 
Kammergericht freilich schuldig. Sie wäre ihm auch schwer
gefallen, weil es eine Änderung seiner eigenen Rechtspre
chung hätte begründen müssen. In seinem Urteil vom 3. Ok
tober 1975 — 5 U 1244/75 —1 2 3 hatte das Kammergericht näm
lich zutreffend festgestellt, „daß die bewußte Annäherung 
an verkehrsbekannte Merkmale einer fremden Unterneh
mensbezeichnung unter dem Gesichtspunkt der Rufausbeu
tung wettbewerbswidrig sein kann“. Und weiter: „Besondere 
Umstände, die die Annäherung an eine fremde Kennzeich
nung wegen Rufausbeutung als sittenwidrig erscheinen las
sen, liegen in der planmäßigen Ausnutzung der Bezeichnung 
für eigene Erzeugnisse. Ein planmäßiges Handeln liegt dabei 
in der Regel schon dann vor, wenn das Ziel verfolgt wird, 
sich den guten Ruf zunutze zu machen, der sich mit der frem
den Kennzeichnung verbindet.“

Daß mit der Inanspruchnahme der Bezeichnung „Suhler 
Tradition“ durch Westberliner Büchsenmacher ein fremder 
Ruf unlauter ausgenutzt wird, war dem Westberliner Kam
mergericht durchaus bewußt, zumal „Suhl“ für die hier be
worbenen Erzeugnisse nicht lediglich eine normale, sondern 
eine qualifizierte Herkunftsangabe — eine geographische Ur
sprungsbezeichnung — ist, die erhöhten Rechtsschutz bean
spruchen kann.

Das Gericht hatte durch Beschluß ein Gutachten der 
„Deutsche Versuchs- und Prüf-Anstalt für Jagd- und Sport
waffen e. V. “ in Altenbeken/BRD als Beweismittel in das 
Verfahren einbezogen. Darin wird nach ausführlichen Darle
gungen zu der bis in das 16. Jahrhundert zurückreichenden 
Geschichte der Herstellung von Handfeuerwaffen in Suhl zu
sammenfassend ausgeführt: „Seit Beginn der Waffenherstel
lung in Suhl ist dem Qualitätsbegriff besondere Aufmerk
samkeit zuteil geworden. Auf jeden Fall zeigt die historische 
Entwicklung, daß .Suhler Tradition' ein Qualitätsbegriff sein 
soll und — wie die Vergangenheit zeigt — auch ist.“

Gleichwohl meint das Kammergericht: „Es muß ... als 
unzutreffend ausgeschlossen werden, es gebe ein besonderes 
.Suhler Design', ... nach der ein Suhler Gewehr von einem 
Experten erkannt und von exklusiven Jagdgewehren ande
rer Fabrikation unterschieden werden kann, kurzum eine 
besondere .Suhler Handschrift' der Herstellung im Vergleich 
zu beispielsweise ausländischen Jagdgewehren der Exklu
sivklasse. “

Indem das Kammergericht die entscheidende Frage, daß 
die Käufer der so beworbenen Jagdwaffen über deren Her
kunft irregeführt werden, außer Betracht läßt, stellt es den 
Rechtsschutz geographischer Herkunftsangaben grundsätz
lich in Frage. Sein Urteil läuft darauf hinaus, daß jeder nicht 
ortsansässige Hersteller ungehindert geographische Her
kunftsangaben für seine Erzeugnisse benutzen kann, wenn er 
nur etwa die Qualität der Ursprungserzeugnisse erreicht.

Da der Rechtsstreit zwischen zwei in Westberlin ansäs
sigen Büchsenmachern ausgetragen wurde, von denen keiner 
in irgendeiner Beziehung zur Suhler Jagd Waffenindustrie 
stand oder steht, glaubten alle Prozeßbeteiligten, den Schutz 
der geographischen Ursprungsbezeichnung „Suhl“ und die be
rechtigten Interessen der traditionsreichen Suhler Jagdwaf- 
fenbetriebe ignorieren zu können.

Die Entscheidung des Westberliner Kammergerichts ruft 
daher — jedenfalls soweit es um die Rechte von Betrie
ben der DDR geht — ernsthafte Zweifel daran hervor, ob der 
innerstaatlich wie international geregelte Rechtsschutz geo
graphischer Herkunftsangaben weiterhin gewährleistet ist.
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